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Begrüßung zum Studienstart

Liebe Erstsemester-Studierende,

als  Studiengangsmanager und Studienfachberater in der Psychologie möchte ich Sie  herzlich

willkommen  heißen im Studiengang Psychologie an der Universität Duisburg-Essen!

Am Montag, 13.10., beginnt die Vorlesungszeit. Ihre Veranstaltungen beginnen mit dem Se-

minar Evaluations und Forschungsmethoden von Prof. Dr. Schmitz (10-12 Uhr)

Sie werden rechtzeitig Informationen zu den Lehrveranstaltungen, wie z.B. Links zu Moodle-

Kursen, von den Dozierenden erhalten (spätestens in der ersten Sitzung der jeweiligen Ver-

anstaltung). Die Anmeldephase zu den Kursen geht bis zum 31.10.

Vor dem wirklichen Start möchten wir Sie im Rahmen der Orientierungswoche kennenler-

nen, informieren, orientieren und auf das Studium vorbereiten. Auf der nächsten Seite finden

Sie eine Übersicht über die angebotenen Veranstaltungen. Bei der Begrüßungsveranstaltung

am Montag (13.10.) werden Sie den Dekan, die Institutsleitung sowie weitere Lehrende und

das Studiengangsmanagement kennen lernen.

Bereits  am  Dienstag  (07.10.)  möchte  ich  Ihnen  alle  wichtigen  Informationen  zum  Studium

geben. Wir werden auch genug Zeit haben, Ihre ggf. noch offenen Fragen gemeinsam zu klä-

ren.

Am selben Tag findet die Vorstellung des Fachschaftsrats Psychologie statt, d.h. hier können

Sie Ihre Fragen auch direkt mit Kommiliton*innen höherer Semester besprechen.

Sollten Ihrerseits noch bestimmte Fragen bestehen, die dringend vorab geklärt werden müss-

ten, kommen Sie sehr gerne auf mich zu (per E-Mail, telefonisch oder ggf. auch persönlich).

Alles Gute und einen rundum gelungenen Studienstart wünscht

M.Sc. Nils Reipert

Studiengangsmanager
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Dieses Infoheft soll Ihnen den Einstieg ins Studium erleichtern. Alle Angaben sind nach bes-

tem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Dennoch sind Irrtümer und Änderungen 

nicht auszuschließen. 
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 Überblick über das Programm der Orientierungswoche 

Änderungen der Räumlichkeiten und Events noch vorbehalten. 

 

Montag 06.10.2025 

10:00 – 11:00 Uhr Begrüßung der Rektorin 

11:30 – 13:00 Uhr Infoforum Studienstart (Treffen um 11:30 Uhr an der U-Bahn-

Haltestelle Uni Essen) 

Ab 18:00 Uhr   Abendprogramm durch die Fachschaft 

Dienstag 07.10.2025 

10:00 – 1:30 Uhr Offenes Ankommen (S06 S00 B41) 

10:30 – 13:00 Uhr Formalia (S06 S00 B41) 

13:00 – 14:00 Uhr Mensa 

14:00 – 15:00 Uhr  Kennenlernen + Mini-Campusführung (Raum wird noch be-

kannt gegeben) 

Ab 18:00 Uhr   Abendprogramm durch den FSR 

Mittwoch 08.10.2025 

10:00 – 12:00 Uhr Gemeinsames Mitbring-Frühstück (S06 S01 B29/B32/B35) 

12:00 – 13:30 Uhr Offene FSR-Sitzung (S06 S01 B29) 

Ab 13 Uhr  Mensa 

Donnerstag 09.10.2025 

Ab 10:00 Uhr  Event (wird noch bekannt gegeben) 

Ab 13:00  Stadtrallye/Campusrallye (S00 B41) 

Abends ggf.  Abendprogramm durch den FSR 

Freitag 10.10.2025 

15:00 – 16:00 Uhr Nice-To-Know Präsentation (S06 S00 B32/B41) 

16:00 – 21:30 Uhr O-Wochen-Party (S00 S01) 

Montag 13.10.2025  

9:00 – 10:00 Uhr Allgemeine Begrüßungsveranstaltung (mit Dekan, Institutslei-

tung, Studiengangsmanagement, Lehrende), (S07 S00 D07) 

 

Allgemeine Info-Seite zur Orientierungswoche: 

https://www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen/#veranstaltungen  
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 Wichtige Adressen und Ansprechpartner 

Studiengangsmanagement/Studienfachberatung 

• Fachberatung eingeschriebener Studierender 

• Studienverlaufsberatung 

• Lehr- und Prüfungskoordination 

• Koordination Berufspraktika 

Nils Reipert 

Raum: S06 S03 A06  

Tel.: 0201 183 3270 

Mail: nils.reipert@uni-due.de 

 

 

Prüfungsausschuss M.Sc. Psychologie (KLIPS) 

• Anerkennung von Studienleistungen 

• Entscheidung über Nachteilsausgleiche 

• Prüfungskoordination 

Vorsitzende: Prof. Dr. Antonia Barke 

Raum: S06 S06 B13 

Tel.: 0201 183 7490 

Mail: antonia.barke@uni-due.de 

 

 

 

Zentrales Prüfungsamt 

• Verwaltung der Prüfungsleistungen 

• Koordination der Prüfungsanmeldungen 

• Ausstellungen von Zeugnissen, Notenübersich-

ten 

• Sachbearbeiterin: Frau Domogala V15 R00 G23 

(0201) 183 3787 

Front-Office (MO 13-15 Uhr, MI-FR 9-12 Uhr) 

• Abgabe von Original Unterlagen 

• Abholen von hinterlegten Dokumenten 

• Einreichen von Abschlussarbeiten 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nils.reipert@uni-due.de
mailto:antonia.barke@uni-due.de
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Institutsleitung Psychologie 

Prof. Dr. Philipp Jugert S06 S03 B18 

(0201) 183 3308 

philipp.jugert@uni-due.de 

https://www.uni-due.de/biwi/interkultu-

relle_psycholo-gie/philipp_jugert 

 

Fachschaftsrat Psychologie 

• Allgemeine Fragen zum Studium 

• Vernetzung 

• Organisation von (außer)universitären 

Aktivitäten 

S06 S01 C17 (0201) 183 2195 

fsr-psychologie@uni-due.de  

Whatsapp-Studierenden-Gruppe: 

https://chat.whatsapp.com/L8IDnkfPBZy-

AFM3nB13ISg 

Instagram: @fs.ew_psy.ude 

 

 

 

Akademisches Beratungszentrum 

• Allgemeine Studienberatung 

• Psychologische Beratung 

• Beratung zur Inklusion bei Behinderung 

• Beratung bei Studienbeginn und Studi-

enabschluss 

T02 S00 L29 

45141 Essen 

(0201) 183 2738 

abz.studienberatung@uni-due.de 

Allgemeine Informationen: 

https://www.uni-due.de/abz/ 

Career-Service: 

https://www.uni-due.de/abz/career.php 

 

 

 

 

  

mailto:philipp.jugert@uni-due.de
https://www.uni-due.de/biwi/interkulturelle_psycholo-
https://www.uni-due.de/biwi/interkulturelle_psycholo-
https://www.uni-due.de/biwi/interkulturelle_psychologie/philipp_jugert
mailto:fsr-psychologie@uni-due.de
mailto:abz.studienberatung@uni-due.de
mailto:abz.studienberatung@uni-due.de
http://www.uni-due.de/abz/
http://www.uni-due.de/abz/
http://www.uni-due.de/abz/career.php
http://www.uni-due.de/abz/career.php
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Diversität, soziale Ungleichheit und Konzept gegen sexualisierte Gewalt 

Die Koordinationsstelle entwickelt und testet Beratungsansätze für Studierende und Lehrende 

zu Diversität und sozialer Ungleichheit. Das Ziel ist es, die Chancengleichheit der Studieren-

den an der bildungswissenschaftlichen Fakultät zu fördern. 

Aktuell werden Konzepte zum Schutz vor interpersoneller Gewalt und Diskriminierung ent-

wickelt. Der Entwicklungsprozess ist offen für alle Angehörigen der Fakultät, auch Erfahrun-

gen und Bedürfnisse können bereits geteilt werden. 

Moodle-Kurs zum Prozess: https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=3773 

Ansprechpartnerin ist hier Marie Kaiser (Koordinationsstelle Diversität und soziale Ungleich-

heit). Sie bietet sowohl individuelle Beratung zu Herausforderungen in Studium und Lehre 

sowie auch Workshops und Informationsangebote an:  

Marie Kaiser 

marie.kaiser@uni-due.de 

Tel. 0201/183 4908 

Raum: S06 S06 B81.  

Sprechzeiten (bitte vorher anmelden) Di 10-12h, Mi 14-16h sowie flexibel nach Vereinbarung  

 Allgemeines Info-Portal 

Alle Informationen rund um das Studium, Dokumente, Vorlagen für Bescheinigungen 

(Selbstständigkeitserklärung, Anmeldeformulare Masterarbeit), Prüfungstermine, Übersich-

ten über die Lehre (für das nachfolgende Semester) etc. pp. finden Sie im Moodle-Kurs „Stu-

diengangsmanagement“ (Passwort: Orgapsy): 

https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4582 

Bitte besuchen Sie regelmäßig diesen Moodle-Kurs! 

Die wichtigsten Informationen zu Ansprechpartnern, Funktionsstellen und Prozessen im Stu-

dium erhalten Sie in Form von Organigrammen. In ausführlicher Form können Sie dies im 

Anhang (Punkt 13.) nachlesen. 

 Anerkennung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen 
Bachelorabschlüssen 

Bei Anmeldung zur Approbationsprüfung muss bei im Ausland erworbenen Bachelorab-

schlüssen eine Gleichwertigkeitsbescheinigung (Äquivalenzbescheinigung) vorgelegt werden. 

Diese kann beim LPA NRW beantragt werden mittels des Formulars, das auf der Webseite 

des Landesprüfungsamts auffindbar ist: 

https://www.brd.nrw.de/document/20240214_2_24_antrag_aequivalenz_ausfuellbar.pdf  

Die Gleichwertigkeitsbescheinigung soll möglichst frühzeitig beantragt werden. Beantragt 

werden kann sie ab dem ersten Mastersemester.

https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=3773
mailto:marie.kaiser@uni-due.de
https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4582
https://www.brd.nrw.de/document/20240214_2_24_antrag_aequivalenz_ausfuellbar.pdf
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 Anmeldung zu Lehrveranstaltungen/Anwesenheitspflicht 

Sie studieren in einer kleinen Gruppe von Studierenden (ca. 35 Personen). Grundsätzlich ist 

für Lehrveranstaltungen eine Anmeldung über das universitätsspezifische Portal “LSF” (Lehre 

– Studium – Forschung) notwendig. Das Belegverfahren läuft regulär im 1. Fachsemester (WS 

2025/2026) vom 08.09. bis zum 08.10. Wegen möglicher Nachrückverfahren besteht danach 

noch für später hinzukommende Studierende die Möglichkeit, eine Belegung via LSF bis zum 

31.10. vorzunehmen. 

Wie dies funktioniert, sehen Sie hier: https://www.uni-due.de/zim/services/studierendenver-

waltung/belegung. Sollte es bei der Belegung Probleme geben, können wir diese in der Orien-

tierungswoche gemeinsam lösen. Sie brauchen keine Sorge haben: Sie haben auf alle Fälle ei-

nen Platz in den Kursen bekommen. Es heißt aber auch, dass Sie alle Veranstaltungen eines 

Moduls auch faktisch besuchen müssen. Alle aufgeführten Veranstaltungen sind Pflichtver-

anstaltungen. 

 

Es gibt zwei Besonderheiten im WS 2025/2026:  

Beim Projektseminar "Aktuelle Forschungsthemen" (Modul; Behravan, Ialuna, Lüdmann, 

Roth) findet zunächst kein LSF-Belegverfahren statt. Erst nach einem Vorstellungstermin der 

Projektgruppen erfolgt im Oktober ein eigenes Verfahren, über das beim ersten (gemeinsa-

men) Veranstaltungstermin am 16.10.2025 informiert werden wird. 

Das Methodentraining "BQT-II" (Modul 2; Grütter/Stewing/Senker/Wischermann) besteht 

aus mehreren aufeinander aufbauenden praktischen Einheiten, bei denen Sie konkrete psy-

chotherapeutische Kompetenzen einüben werden. Dafür werden die Dozierenden Sie in drei 

Gruppen (1-3) einteilen, in denen Sie dann die aufeinander aufbauenden Einheiten absolvie-

ren. Dabei gilt: Wenn Sie daran teilnehmen möchten, belegen Sie bitte zunächst alle Gruppe 

1. Auf der Basis der resultierenden Gesamtliste wird in der gemeinsamen Auftaktveranstal-

tung die Verteilung auf die Einzelkurse vorgenommen. Vorher brauchen Sie nichts zu un-

ternehmen. 

 

Die Termine der drei Gruppen können Sie den folgenden Tabellen entnehmen (Änderungen vorbe-

halten): 

 

https://www.uni-due.de/zim/services/studierendenverwaltung/belegung
https://www.uni-due.de/zim/services/studierendenverwaltung/belegung
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Bitte belegen Sie keine Lehrveranstaltungen der höheren Fachsemester, da Sie hierfür erst die 

inhaltlichen und methodischen Grundlagen erwerben müssen! 

 

Anwesenheitspflicht ist definiert als Anwesenheit bei der Mehrheit der vorgenannten Lehr-

veranstaltungen bei maximal 20 % Fehlzeit pro Semester. Krankheitszeiten führen nicht zu 

einer Ausweitung der maximalen Fehlzeit. Sollten Sie mehr Fehlzeiten haben als gemäß der 

vorgegebenen Anwesenheitspflicht möglich sind, kann dies nicht durch ein Attest ausgegli-

chen werden! 

Grundsätzlich wird die Anwesenheit in allen Veranstaltungen empfohlen. Seminare und 

Übungen sind dialogorientierte Veranstaltungsformen. Ihre Lehr- und Lernformen gründen 

in der Diversität der Bedürfnisse der Beteiligten. Sie haben den Zweck, die im Studium auf-

tauchenden Fragen in einer größeren Gruppe von Studierenden und unter Beratung und An-

leitung eines/einer Lehrenden zu diskutieren und so neue Perspektiven aufzuwerfen und wei-

terführende Anregungen zu geben. Sie dienen nicht zuletzt auch der Ergänzung und Unter-

stützung des Selbststudiums. Im Bereich der Schlüsselqualifikationen bieten die universitären 

Workshops außerdem die Möglichkeit, theoretisches Wissen praxisorientiert in konkreten 

Szenarien gemeinsam anzuwenden und so überhaupt erst die Fähigkeiten auszubilden, die in 

diesen Kursen erworben werden sollen. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
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an einem Diskurs, wie er sich in den Seminarveranstaltungen entfaltet, stellt eine wichtige 

Qualifikation für Universitätsabsolventinnen und Absolventen dar. 

 Prüfungsformalia 

Anmeldezeitraum 

Sie müssen sich vom 10.11.-21.11.2025 (5. und 6. Vorlesungswoche) zu allen Prüfungen die 

Sie absolvieren möchten, über das System HISinOne anmelden (https://campus.uni-

due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinone- StartPage.faces?chco=y). Dies gilt ebenso für die 

Module, die zwar nicht mit einer Prüfung im herkömmlichen Sinn (Klausur, mündliche Prü-

fung) abschließen, sondern mit alternativen Prüfungsleistungen (Portfolio, Bericht). 

Der Anmeldezeitraum ist absolut bindend. Auch Krankheit entschuldigt das Versäumnis des 

Anmeldezeitraums nicht. Sollte es Schwierigkeiten (technische, gesundheitliche usw.) mit der 

Prüfungsanmeldung geben, setzen Sie sich unbedingt vor Ablauf des Anmeldezeitraums mit 

dem Prüfungsamt in Verbindung. 

Voraussetzungen zur Prüfungsanmeldung 

Bitte beachten Sie die jeweiligen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Modulprüfung. 

Diese können Sie dem Modulhandbuch entnehmen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte 

an die Dozierenden oder die Modulbeauftragten. 

Zulassung und Prüfungstermine 

Werden spätestens vierzehn Tage vor Beginn des Prüfungszeitraumes auf den Seiten des Prü-

fungswesens bekanntgegeben. Maßgeblich sind die Termine, die ab diesem Zeitpunkt im Netz 

veröffentlicht sind; nicht Termine, die evtl. schon vorher im Netz sind oder von den Prüfen-

den bekannt gegeben wurden. 

Rücktritte von Prüfungen 

Sie müssen sich bis spätestens eine Woche vor dem Prüfungstermin in HISinOne von der 

Prüfung abmelden (ansonsten gilt die Prüfung - wenn Sie für den Prüfungstag keine Prüfungs-

unfähigkeitsbescheinigung innerhalb von drei Werktagen bei Frau Domogala einreichen kön-

nen - als "nicht bestanden"). In Problemfällen wenden Sie sich an das Prüfungswesen. Bei 

mündlichen Prüfungen handelt es sich nicht um Ihren persönlichen Prüfungstermin, von 

dem aus eine Woche rückwärts gezählt eine Abmeldung möglich ist, sondern es gilt der erste 

Prüfungstermin des jeweiligen Prüfungszeitraums! 

Sollten Sie aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage sein an einer Prüfung teilzunehmen, 

so ist es zwingend notwendig, dass Sie ein Attest im Original innerhalb von drei Werktagen 

im Prüfungswesen einreichen (per Post übersenden oder in den Briefkasten des Prüfungswe-

sens einwerfen). Bitte nutzen Sie das Formular zur Prüfungsunfähigkeit. Es ist nicht möglich 

https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinone-
https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinone-
https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralespruefungsamt/zentral/formular__attest_zur_pr%C3%BCfungsunf%C3%A4higkeit_ude.pdf
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eine Kopie des Attestes (per Email) vorab zur Fristwahrung einzureichen. Nachträglich aus-

gestellte Atteste und rückdatierte Atteste werden nicht akzeptiert. Eine „Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung“ oder „Schülerbescheinigung“ genügen nicht. Weitere Informationen finden 

Sie hier: https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/allginformationen.php.  

Nachprüfungstermine 

Die meisten Prüfungen werden jedes Semester angeboten, sodass Sie selbst entscheiden kön-

nen, in welchem Semester Sie eine Prüfung ablegen möchten. Zu empfehlen ist allerdings, dass 

die Prüfung in dem Semester abgelegt wird, in dem auch die dazugehörige Lehre stattgefun-

den hat (1. Hauptprüfung). Alternativ können Sie im Folgesemester auch an der zweiten 

Hauptprüfung teilnehmen, die zugleich als Nachprüfung fungiert, falls Sie die erste Haupt-

prüfung nicht bestanden haben sollten oder erkrankt waren. 

Gesonderte bzw. zusätzliche Nachprüfungen im selben Prüfungszeitraum gibt es in diesen 

Fällen nicht. Wenn Sie also eine Prüfung nicht bestanden haben oder aus Krankheitsgründen 

nicht erscheinen konnten, dann können Sie sich zur Prüfung im nächsten Semester wieder 

anmelden. Diese fungiert dann also als Nachprüfung. 

Prüfungstermine 

Prüfungstermine und -räume werden im HISinOne veröffentlicht (https://campus.uni- 

due.de/cm/pages/cs/ sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y). 

Eine Übersicht finden Sie im Moodle-Kurs „Studiengangsmanagement“ 

(https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4582). 

Individuelle Termine für mündliche Prüfungen werden auf der Seite des Prüfungsamtes unter 

Angabe Ihrer Matrikelnummer veröffentlicht (https://www.uni-due.de/verwaltung/prue-

fungs- wesen/e_psychologie_startseite). 

 

Bitte beachten Sie, dass die bei einer Prüfungsleistung nicht aufgelisteten ETCS darauf zurück- 

gehen, dass immer 1 ETCS auf die Studienleistung entfällt und daher hier aufgelistet wird. 

https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/allginformationen.php
https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/%20sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://campus.uni-due.de/cm/pages/cs/%20sys/portal/hisinoneStartPage.faces?chco=y
https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4582
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
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 Berufspraktikum BQT-III (Modul 7) 

Die Berufsqualifizierende Tätigkeit III (BQT III) dient der Vertiefung der praktischen Kom-

petenzen in der psychotherapeutischen Versorgung und gliedert sich in folgende zwei Berei-

che: 

• BQT III – (teil)-stationär: 450 Stunden praktische Tätigkeit 

• BQT III – ambulant: 150 Stunden praktische Tätigkeit 

 

Das (teil)-stationäre Praktikum in Einrichtungen der psychotherapeutischen, psychiatrischen, 

psychosomatischen oder neuropsychologischen Versorgung müssen Sie sich in der Regel 

nicht selbst organisieren. Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit Kliniken. Sollten Sie 

sich an einer Klinik bewerben wollen, mit der noch keine Kooperationsvereinbarung geschlos-

sen wurde, kann ggf. unsererseits eine Kooperation hergestellt werden. Erst wenn diese be-

steht, können Sie das Praktikum absolvieren. Bitte beachten Sie, dass die Vereinbarung neuer 

Kooperationen einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Der ambulante Teil erfolgt ausschließ-

lich in unserer Hochschulambulanz für Psychische Gesundheit (HPG). 

Nach erfolgreichem Absolvieren der BQT III, müssen Sie einen Nachweis über den Einsatz 

inkl. einer Bescheinigung von betreuenden Psychotherapeut*innen mit einer abgeschlossenen 

Weiterbildung, von approbierten Psychologischen Psychotherapeut*innen oder von Kinder- 

und Jugendpsychotherapeut*innen mit entsprechender Fachkunde in Form eines Logbuchs, 

das Sie von uns erhalten, einreichen. Zudem müssen Sie einen Praktikumsbericht inkl. eines 

psychologisch-psychotherapeutischen Gutachtens verfassen und einreichen. 

Es wird eine gesonderte Informationsveranstaltung zur BQT III im ersten Fachsemester ge-

ben, bei der Sie über alle Abläufe und Anforderungen informiert werden und Fragen stellen 

können. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Einreichung eines (erweiterten) Führungszeugnisses 

Vor Beginn der BQT III ist der praktikumsgebenden Stelle auf deren Verlangen hin ein aktu-

elles Führungszeugnis gemäß § 30 BZRG bzw. ein erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a 

BZRG vorzulegen. Liegt das entsprechende Führungszeugnis nicht rechtzeitig vor Beginn der 

Tätigkeit bei der Einrichtung vor oder enthält es relevante Eintragungen, liegt es im Risikobe-

reich der oder des Studierenden, dass die berufsqualifizierende Tätigkeit nicht begonnen wer- 

den und das Studium nicht fortgesetzt werden kann. 

Bitte legen Sie spätestens vier Wochen vor Beginn der ambulanten berufspraktischen Tätig-

keit im Rahmen von Modul 7 BQT III ein (erweitertes) Führungszeugnis vor, dessen Ausstel-

lungsdatum höchstens drei Monate vor Beginn der Tätigkeit liegt. Reichen Sie das Führungs-

zeugnis beim Studiengangsmanagement Master/Koordinator der berufspraktischen Einsätze 
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(BQT-III) ein. 

Masern-Impfpflicht 

Gemäß § 20 des Infektionsschutzgesetzes müssen sich auch Psychotherapeut*innen und das 

Personal in psychotherapeutischen Praxen gegen Masern impfen lassen oder eine entspre-

chende Immunität aufweisen. Ohne diese gesetzlich vorgeschriebene Impfung ist eine Fort-

setzung und ein Abschluss des Studiums nicht möglich. 

Als Nachweis des ausreichenden Impfschutzes gilt der Impfausweis (Impfpass) oder eine ärzt-

liche Bescheinigung. Diese muss spätestens 31.01.2026 beim Studiengangsmanagement Mas-

ter/Koordinator der berufspraktischen Einsätze (BQT-III) nachgewiesen werden. 

Bitte beachten Sie, dass mehrere zeitlich versetzte Impfungen notwendig sind, um den vollen 

Impfschutz aufzubauen. Sollten Sie zum Zeitpunkt des Studienbeginns noch nicht über einen 

ausreichenden Impfschutz verfügen, wird Ihnen dringend empfohlen, sich hierum rechtzeitig 

zu kümmern, damit vor Beginn der Praxisphasen Ihres Studiums die notwendigen Nachweise 

von Ihnen erbracht werden können. 

Wie Sie Ihren Masernschutz nachweisen, finden Sie hier: https://www.masern-

schutz.de/download/4208-1581344122-Merkblatt-Masernschutzgesetz-Masernimpfung.pdf/  

Das Bundesministerium für Gesundheit bietet unter folgendem Link außerdem die Begrün-

dung für die Impfpflicht für Psychologiestudierende: https://www.masernschutz.de/down-

load/4201-1669208067-BZgA_Merkblatt-Masernschutzgesetz-BimE.pdf/  

Fehlzeiten in der BQT-III 

Es besteht Anwesenheitspflicht in allen Modulen und selbstverständlich auch im Rahmen der 

berufsqualifizierenden Tätigkeit. Maximal 20% Fehlzeiten, für die im Rahmen der BQT-III 

verpflichtend ein ärztliches Attest vorgelegt werden muss, sind zulässig. In der Regel müssen 

Fehlstunden nachgearbeitet werden. Über Art und Umfang der nachzuarbeitenden Leistun-

gen entscheidet die jeweilige Einrichtung. 

Moodle-Kurs BQT-III 

Alle relevanten Informationen zu den Praktika finden Sie im Moodle-Kurs BQT III: 

https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4991  

Für Fragen zum Praktikum steht Ihnen das Studiengangsmanagement Master Psychologie/die 

Praktikumskoordination zur Verfügung. 

  

https://www.masernschutz.de/download/4208-1581344122-Merkblatt-Masernschutzgesetz-Masernimpfung.pdf/
https://www.masernschutz.de/download/4208-1581344122-Merkblatt-Masernschutzgesetz-Masernimpfung.pdf/
https://www.masernschutz.de/download/4201-1669208067-BZgA_Merkblatt-Masernschutzgesetz-BimE.pdf/
https://www.masernschutz.de/download/4201-1669208067-BZgA_Merkblatt-Masernschutzgesetz-BimE.pdf/
https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=4991
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 Master-Arbeit / StudienteilnehmerInnensuche 

Die Master-Arbeit ist eine Prüfungsarbeit, die in der Regel die wissenschaftliche Ausbildung 

im Master-Studiengang Psychologie abschließt. Die Master-Arbeit soll zeigen, dass Sie inner- 

halb einer vorgegebenen Frist eine begrenzte Aufgabenstellung aus einem Fachgebiet selb-

ständig und unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden lösen und darstellen können. 

Zur Master-Arbeit können Sie nur zugelassen werden, wenn Sie das Modul 4 (Forschungsori-

entierte Grundlagenvertiefung) erfolgreich abgeschlossen und mindestens 60 ECTS erworben 

haben. 

Die Anmeldung der Master-Arbeit erfolgt im Bereich Prüfungswesen. Das Thema der Master-

Arbeit wird von einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hochschuldo-

zentin oder einem Hochschuldozenten oder einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten 

der Fakultät für Bildungswissenschaften gestellt und betreut, die oder der im Master Psycho-

logie Lehrveranstaltungen durchführt. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Master-Arbeit haben Sie ein Vorschlagsrecht. 

Die Bearbeitungszeit für die Master-Arbeit beträgt sechs Monate. Im Einzelfall kann der Prü-

fungsausschuss die Bearbeitungszeit demgegenüber auf begründeten schriftlichen Antrag der 

oder des Studierenden um bis zu einen Monat verlängern. Der Antrag muss spätestens eine 

Woche vor dem Abgabetermin für die Master-Arbeit bei der oder dem Vorsitzenden des Prü-

fungsausschusses eingegangen sein. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 

Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

Die Master-Arbeit wird als Individualarbeit angefertigt. Sie ist in deutscher oder in einer all-

gemein vom Prüfungsausschuss akzeptierten Fremdsprache oder einer im Einzelfall akzep-

tierten Fremdsprache abzufassen und fristgemäß beim Prüfungswesen in dreifacher Ausferti-

gung in gedruckter und gebundener Form im DIN A4-Format einzureichen. Wir empfehlen 

ein Hardcover oder Softcover mit Klebebindung (keine Ringbindung!). Außerdem müssen Sie 

die Arbeit in geeigneter elektronischer Form einreichen. 

Die Master-Arbeit soll in der Regel 60 bis 80 Seiten umfassen. Notwendige Detailergebnisse 

können gegebenenfalls zusätzlich in einem Anhang zusammengefasst werden. 

Bei der Abgabe der Master-Arbeit müssen Sie schriftlich versichern, dass Sie Ihre Arbeit selb-

ständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt ha-

ben. Dies betrifft auch den Umgang mit KI-Tools (Eigenständigkeitserklärung). 

 

Achtung: 

Sollten Sie die Masterarbeit im ersten Versuch nicht bestanden haben, nehmen Sie VOR der 

Anmeldung des zweiten Versuchs bitte eine Studienfachberatung in Anspruch! 

Solange Sie Ihre Masterarbeit bis zum Ende des Semester 31.3. bzw. 30.9. einreichen (und dies 

Ihre letzte zu erbringende Leistung in dem Studiengang war), brauchen Sie sich nicht für das 
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nächste Semester zurückmelden. Sollten Sie diese "Prüfung" nicht bestehen, kann über das 

Einschreibungswesen in diesem Ausnahmefall eine späte Rückmeldung erfolgen. 

Studienbewerbung/TeilnehmerInnensuche 

Informationen zu laufenden Studien an unserem Institut sowie zur Bescheinigung der Erbrin-

gung von Teilnahmestunden erhalten Sie im Moodlekurs „Studienteilnahme Institut für Psy-

chologie“. Sie können hier auch Ihre Studien (Projekte, Masterarbeit) bewerben, wenn Sie 

TeilnehmerInnen für diese suchen. 

Die VPN-Formulare können Sie hier herunterladen:  

https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=3019 (Schlüssel: akStudien). 

Ansprechpartnerin ist Dr. Elena Vieth bzw. das Sekretariat Sabrina Schäfer. 

 UA Ruhr (Lehrveranstaltungen RUB, TU Dortmund) 

In der Universitätsallianz Ruhr arbeiten die Ruhr-Universität Bochum, die Technische Uni-

versität Dortmund und die Universität Duisburg-Essen seit 2007 strategisch eng zusammen. 

Mit mehr als 120.000 Studierenden und nahezu 1.300 Professorinnen und Professoren gehört 

die UA Ruhr zu den größten und leistungsstärksten Wissenschaftsstandorten Deutschlands. 

Studierende, die an einer Hochschule der UA Ruhr eingeschrieben sind, können Lehrveran-

staltungen aller drei Universitäten belegen, ohne die sonst übliche Zweithörergebühr bezahlen 

zu müssen. Dies bietet Ihnen innerhalb der UA Ruhr interessante Möglichkeiten zur Spezia-

lisierung und Vertiefung. Leistungen, die an einer Partneruniversität erbracht worden sind, 

können dank vereinfachter Regelungen leichter anerkannt werden. Über die Anerkennung 

prüfungsrelevanter Leistungen entscheiden die Fakultäten, an denen der Studienabschluss er-

worben wird. Auch für internationale Austauschstudierende bedeutet der gemeinsame Stu-

dienraum ein ungleich größeres Angebot, da sie Zugang zu allen im Rahmen ihres Studiums 

wählbaren Lehrveranstaltungen innerhalb der Universitätsallianz erhalten. 

Antrag auf Zulassung zu Lehrveranstaltungen/Prüfungen im Rahmen der Universitätsallianz 

Ruhr (UA Ruhr) 

Sie können hier allerdings nur Kurse belegen, die Sie an der UDE (in der Psychologie) nicht 

belegen können. Ein Besuch von Pflichtmodulen Ihres Studiums ist an den anderen Standor-

ten nicht zulässig. Zusätzlich absolvierte Module können als Zusatzfächer auf Ihrem Zeugnis 

ausgewiesen werden. Erbrachte Prüfungsleistungen gehen jedoch nicht in die Berechnung der 

Abschlussnote ein. 

 Auslandsstudium und Auslandspraktikum 

Ein Studienaufenthalt im Ausland eröffnet die Möglichkeit, internationale Studienerfahrun-

https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=3019%20
https://www.uaruhr.de/mam/content/studium/formular_antrag_auf_zulassung_zu_lehrveranstaltungen_in_der_ua_ruhr_07_11_2017.pdf
https://www.uaruhr.de/mam/content/studium/formular_antrag_auf_zulassung_zu_lehrveranstaltungen_in_der_ua_ruhr_07_11_2017.pdf
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gen zu sammeln, Sprachkenntnisse zu vertiefen, die eigene interkulturelle Kompetenz zu er-

weitern sowie Einblicke in die internationale Forschungslandschaft zu erlangen. Zudem erhö-

hen sich dadurch auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sowohl Auslandssemester als auch 

-praktika sind im Rahmen des Studiums an der UDE möglich. Wichtig ist, dass Sie Ihren Aus-

landsaufenthalt frühzeitig (9-12 Monate) planen und vorbereiten. An der UDE stehen Ihnen 

dabei verschiedene Beratungsangebote zur Seite. Jedes Semester werden außerdem Informa-

tionsveranstaltungen zum Thema Auslandsstudium und -praktikum angeboten. 

Auslandssemester 

Die Fakultät für Bildungswissenschaften der UDE hat mit verschiedenen Universitäten in Eu-

ropa Kooperationen geschlossen, die es Ihnen ermöglichen, ein oder zwei Semester an einer 

dieser Universitäten zu studieren, ohne Studiengebühren dafür zahlen zu müssen. Natürlich 

können Sie auch an einer anderen Universität im Ausland studieren, hierfür fallen jedoch 

meistens Gebühren an. Für ein Auslandssemester gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. 

Eine Beantragung des Auslands-BAföGs ist möglich und das ERASMUS Programm vergibt 

für Auslandssemester an Partneruniversitäten Teilstipendien. Weitere Informationen und die 

Termine für Informationsveranstaltungen finden Sie auf den Seiten der Fakultät für Bildungs-

wissenschaften unter: https://www.uni-due.de/biwi/internationales/StudierenimAusland 

Auslandspraktikum 

Bei Auslandspraktika erfolgt die Praktikumssuche in Eigeninitiative der Studierenden, anders 

als bei Auslandssemestern gibt es für Praktika im Ausland keine Kooperationen der UDE. 

Auslandspraktika können jedoch auch durch das ERASMUS Programm finanziell gefördert 

werden. Weitere Informationen und die Termine für Informationsveranstaltungen finden Sie 

auf den Seiten der Fakultät für Bildungswissenschaften unter: https://www.uni-

due.de/biwi/internationales/auslandspraktikum 

Achtung(!!!): Aufgrund der Bestimmung der ApprO ist eine Anrechnung der Leistungen in 

einem Auslandssemester oder bei einem Auslandspraktikum im KLIPS-Master nahezu un-

möglich. Bitte beachten Sie, dass sich durch Auslandsaufenthalte die Studiendauer verlängern 

wird. 

Von der Fakultät für Bildungswissenschaften steht Ihnen Frau Dr. Behravan als Ansprech-

partnerin (Fachkoordinatorin Auslandsaufenthalte) zur Seite: 

Dr. Bita Behravan 
Sprechstunde donnerstags 11-12 Uhr S06 S06 A23 
0201 183 4529 
bita.behravan@uni-due.de 

https://www.uni-due.de/biwi/internationales/StudierenimAusland
https://www.uni-due.de/biwi/internationales/auslandspraktikum
https://www.uni-due.de/biwi/internationales/auslandspraktikum
mailto:bita.behravan@uni-due.de
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Im Institut für Psychologie steht Ihnen Frau Dr. Vieth als Ansprechpartnerin (Erasmus- Be-

auftragte) zur Seite: 

Dr. Elena Vieth 
Sprechstunde mittwochs 11-12 Uhr S06 S03 B46 
0201 183 6349 
elena.vieth@uni-due.de 
 

Bei Fragen im Bereich der Ergänzenden Studien kontaktieren Sie bitte das Institut für wissen-

schaftliche Schlüsselkompetenzen (https://www.uni-due.de/iwis/). Beachten Sie dabei bitte, 

dass es für E1 Methoden, E1 Sprachkurse sowie E3 unterschiedliche Ansprechpersonen gibt. 

 Abschlussfeier 

Auch wenn dies – gefühlt – noch in weiter Ferne stehen mag, wird gerade der Abschluss des 

Studiums für Sie ein ganz besonderer Moment im Leben sein. Um diesen gebührend zu bege-

hen, wird jedes Jahr zumindest eine Abschlussfeier in einem schönen Ambiente (mit Rahmen-

programm, Band…) organisiert. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, da hier 

viele helfende Hände vonnöten sind, damit die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt und 

auch für Sie in Zukunft erhalten bleiben kann. Es werden bei jeder Feier Helfer*innen für den 

Aufbau, während der Veranstaltung sowie für den Abbau gesucht. Informationen dazu wer-

den rechtzeitig bekannt gegeben! 

 Wichtige Informationen und Abkürzungen 

BAföG Diejenigen von Ihnen, die BAföG beziehen, müssen dem BAföG- Amt 

eine bestimmte Anzahl an CP vorweisen, um weiterhin gefördert wer-

den zu können. Nach Beschluss des Prüfungsausschusses der Psycholo-

gie haben wir diese Grenze 20 CT pro Semester fest- gelegt. Den Leis-

tungsnachweis, den Sie für das BAFöG-Amt benötigen, stellt Ihnen das 

Prüfungswesen (Frau Domogala) aus. Das Amt wurde darüber bereits 

informiert. 

mailto:elena.vieth@uni-due.de
https://www.uni-due.de/iwis/
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ECTS-Punkte 

(CP) 

ECTS-Credits, die nach dem für Europa einheitlichen ECTS-Standard 

(European Credit Transfer and Accumulation System) vergeben wer-

den, erfassen den durchschnittlichen, für den Studienerfolg erforderli-

chen Workload (Arbeitsaufwand, d.h. Unterricht mit Vor- und Nach-

bereitung, Selbststudium und Prüfungsvorbereitung). Ein ECTS-Punkt 

entspricht einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand 

(Workload) von maximal 30 Stunden. Creditpoints (CP) ist eine syno-

nyme Bezeichnung für ECTS. Für ein erfolgreich absolviertes Modul 

wird die in den Modulhandbüchern angegebene Punktzahl vergeben. 

Der M.Sc. Psychologie (KLIPS) umfasst 120 ECTS (davon 100 ECTS be-

notet, 20 unbenotet). Auf jedes der vier Semester entfallen dabei ca. 30 

ECTS. Wenn Sie im ersten Studienjahr (also in den ersten beiden Se-

mestern) insgesamt weniger als 40 CP erworben haben, müssen Sie an 

einer fachbezogenen Studienberatung zur Klärung der Hintergründe, 

Analyse der Möglichkeiten und Verbesserung der Situation teilnehmen. 

HISinOne HISinOne ist eine Campusmanagement-Software der Hochschul- In-

formations-System GmbH, die u.a. in der Prüfungsverwaltung einge-

setzt wird. Sie können und müssen sich über diese Software online für 

Prüfungen anmelden und im Bedarfsfall wieder abmelden. Sie können 

hier Ergebnisübersichten und Notenverbuchungen abrufen. 

LSF LSF (DuE Campus) ist eine Web-Anwendung für Lehre, Studium und 

Forschung. Sämtliche Nutzer- und Administrationsfunktionen sind 

über einen Web-Browser zugänglich. Es dient als Studien-informa-

tions-, -beratungs- und -planungssystem, so dass verschiedene Nutzer-

kreise (Studierende, Lehrpersonal, Administratoren, Raumverwalter) 

bei ihren spezifischen Planungen effektiv unterstützt werden. DuE 

Campus wird als Portal für Selbstbedienungsfunktionen genutzt. Sie 

finden in diesem Rahmen auch das Vorlesungsverzeichnis als Online-

Ansicht. Über diese Anwendung findet auch die Belegung von Lehrver-

anstaltungen statt. 
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Moodle Moodle ist ein freies objektorientiertes Kursmanagementsystem und 

eine Lernplattform. Die Software bietet die Möglichkeiten zur Unter-

stützung kooperativer Lehr- und Lernmethoden. Moodle stellt einen 

virtuellen Kursraum zur Verfügung und dient in vielen Lehrveranstal-

tungen dazu, Materialien wie Präsentationen oder bestimmte Doku-

mente, Bilder und Videos bereitzustellen. Je nach den Ihnen zugewiese-

nen Rechten besteht auch die Möglichkeit zur Bearbeitung/ Erweite-

rung der Materialien. 

Semesterap-

parate 

In der Regel haben die Dozierenden für Ihre Lehrveranstaltungen (ggf. 

neben einem Moodle-Kurs) auch einen Semesterapparat eingerichtet. 

Dieser besteht zum einen als physischer Semesterapparat im Unterge-

schoss der Universitätsbibliothek (UB). Zum anderen gibt es einen 

gleichnamigen Online-Apparat (eine Übersicht finden Sie hier: 

https://semapp.uni-due.de), bei dem Sie zumeist auch Materialien vor-

finden werden, die Sie herunterladen können (einzelne Aufsätze, Buch-

kapitel oder Präsentationen). Den Zugangsschlüssel erhalten Sie von 

Ihrem Dozenten. 

Rückmeldung Die Rückmeldung erfolgt jedes Semester durch Zahlung der erforderli-

chen Beiträge innerhalb der festgesetzten Rückmeldefrist. Die Rück-

meldefrist für die jeweiligen Semester finden Sie hier: https://www.uni-

due.de/studierendensekretariat/rueckmeldungs-fristen.php 

Bezüglich der Rückmeldetermine erfolgt keine schriftliche Benachrich-

tigung! 

Eine fristgerechte Rückmeldung liegt nur dann vor, wenn der Beitrag 

spätestens innerhalb der sechs folgenden Werktage nach Ablauf der 

Frist bei der Hochschule eingegangen ist. Ab diesem Zeitpunkt ist der 

Ausdruck von Studienbescheinigungen an den SB- Stationen und zu 

Hause möglich. 

https://semapp.uni-due.de/
https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/rueckmeldungsfristen.php
https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/rueckmeldungsfristen.php
https://www.uni-due.de/studierendensekretariat/rueckmeldungsfristen.php
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Self-Care-

Portal 

Mit diesem Portal (https://benutzerverwaltung.uni-due.de/portal/) ste-

hen Ihnen einige Administrationsmöglichkeiten für Ihre Unikennung 

zu Verfügung. Sie können z.B. 

• Ihr Passwort wechseln, 

• die Zugriffsrechte für Ihren WWW-Homebereich setzen, 

• Einstellungen Ihrer Kennung abfragen. 

Studierende, die bei der Einschreibung eine Kennung und ein Passwort 

mitgeteilt bekommen haben, können hier diese Kennung freischalten, 

indem ein neues Passwort gewählt wird. Dabei wird auch endgültig die 

E-Mail-Adresse vergeben. 

 

Semester-

ticket und 

Campus-App 

myUDE 

Seit dem Sommersemester 2024 beziehen Studierende der UDE das 

Deutschlandsemesterticket. Sie erhalten das Deutschlandsemesterticket 

wie folgt: 

1. Falls nicht bereits geschehen, laden Sie sich bitte die myUDE-App auf 

Ihr Smartphone (Näheres, darunter auch die Links zu den App-Stores) 

finden Sie hier: https://www.uni-due.de/myude/). 

2. Loggen Sie sich mit Ihrer Uni-Kennung und Ihrem Passwort in die 

myUDE-App ein (Achtung: Es funktioniert nur mit der Uni-Kennung, 

nicht mit der studentischen E-Mail- Adresse!). 

3. Ihr Ticket (Barcode) wird automatisch unter dem Reiter 

„Tickets und Ausweise“ angezeigt. 

4. Ggf. müssen Sie auf dem Bildschirm „swipen“, um zwischen dem Ticket 

für das laufende Wintersemester und den Tickets für das kommende 

Sommersemester zu wechseln. 

 

Das neue Ticket ist – in Anlehnung an die Tarifbestimmungen des re-

gulären Deutschland-Tickets – ein rein digitales Ticket, das über eine 

Handy-App dargestellt wird. Die Bereitstellung eines PDF- Dokuments 

mit der Möglichkeit des Ausdrucks ist seitens der Verkehrsbetriebe ab 

dem Sommersemester nicht mehr vorgesehen. Informationen für Stu-

dierende ohne Smartphone erfragen Sie bitte beim AStA unter vor-

sitz@asta-due.org. 

Weitere allgemeine Informationen zum Ticket erhalten Sie hier: 

https://www.uni-due.de/faq-studium/semesterticket.php 

https://benutzerverwaltung.uni-due.de/portal/
https://www.uni-due.de/myude/
mailto:vorsitz@asta-due.org
mailto:vorsitz@asta-due.org
https://www.uni-due.de/faq-studium/semesterticket.php
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Shuttlebus Schnell und bequem von Campus zu Campus: Studierende und Mitar-

beiter der Universität Duisburg-Essen können mit einer Sonderbuslinie 

innerhalb von 20 Minuten kostenlos zwischen den beiden Standorten 

pendeln. Die Busse sind barrierefrei und bieten Sitzplätze für 40 Perso-

nen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Beim Einsteigen muss der Studierendenausweis vorgezeigt werden. 

• Fahrt von Essen nach Duisburg: Abfahrt täglich (Mo-Fr) an der Halte-

stelle Universität (Hörsaalzentrum Altes Audimax S04) zwischen 7:34 

Uhr und 16:34 Uhr stündlich jeweils um 34 

Fahrt von Duisburg nach Essen: Abfahrt täglich (Mo-Fr) an der Halte-

stelle Universität (Lotharstraße) zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr 

stündlich jeweils um 30 ab. Änderungen vorbehalten. 

 

Studieren-

denausweis 

und Chip-

karte 

Alle Studierenden erhalten einen Studierendenausweis, der für die 

Dauer des Studiums gültig ist und nach der Einschreibung per Post zu-

gesandt wird. Auf der Karte befinden sich optisch lesbar außer der 

Hochschulbezeichnung und der Bezeichnung "Studierendenausweis" 

der Name, der Vorname, die Matrikelnummer, ein Foto der Kartenin-

haberin oder des Karteninhabers. Weitere personenbezogene Daten 

werden nicht auf dem Chip gespeichert. Der Studierendenausweis ist 

gleichzeitig auch als Bibliotheksausweis und Mensakarte mit Bezahl-

funktion zu nutzen. 

Der Ausweis ermöglicht die Nutzung der Selbstbedienungsstationen 

(Druck von Studienbescheinigungen, Eingabe von Adressänderungen, 

Druck von Überweisungsträgern). Zusammen mit dem Studierenden-

ausweis erhalten Sie eine vom ZIM (Zentrum für Informations- und 

Mediendienste) vergebene Kennung, mit der Sie sich dort einloggen 

können. Der Studierendenausweis ist durch eine 4-stellige PIN ge-

schützt, welche Sie selbst vergeben und jederzeit ändern können. Die 

Nutzung der übrigen Funktionen des Studierendenausweises ist erst 

dann zulässig, wenn alle Beträge für das entsprechende Semester be-

zahlt sind. Bei Verlust oder Beschädigung kann ein neuer Ausweis im 

Bereich Einschreibungswesen (Frau Naber; T03 R00 Büro 5) während 

der Öffnungszeiten beantragt werden. Bitte beachten Sie, dass mit der 

Erstellung eines neuen Ausweises der alte Ausweis + Semesterticket 

seine Gültigkeit verliert! Für den neuen Ausweis wird eine Gebühr von 

10 Euro erhoben. Die Gebühr ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
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des Ausweises per Überweisung zu zahlen. Nach Ablauf der Gültigkeits-

dauer wird der Ausweis gegen einen neuen Ausweis bei den o. g. Mitar-

beitern im Bereich Einschreibungswesen eingetauscht. Der neue Aus-

weis ist kostenlos und kann sofort mitgenommen werden. Ein eventuell 

vorhandenes Guthaben müssen Sie sich vorher an der Mensa- oder Ca-

feteria-Kasse auszahlen lassen! 

  

 

  



26  

 Informationen zu den Anlagen 

1.  Angelegenheiten des Prüfungsausschusses, Prüfungsamtes und Studiengangsmanagements – Ein 
Überblick 

Hier finden Sie alle relevanten Informationen bezüglich der oben genannten Funktionsstellen. 

2. Modulhandbuch 

Das Modulhandbuch (Anlage 2) definiert die Struktur und Leistungsanforderungen der Mo-

dule des Studiengangs. Es gibt Ihnen Auskunft darüber, welche Kompetenzen Sie nach Ab-

schluss der Module erworben haben, wie hoch die Arbeitszeit und die verbuchten Credit-

points sind und welche Prüfungsform zu absolvieren und zu bestehen ist, um das Modul er-

folgreich abzuschließen. 

3. Prüfungsordnung (inkl. Studienverlaufsplan) 

Die rechtsverbindliche Prüfungsordnung (Anlage 3) legt die Rahmenbedingungen für den 

Studiengang fest. Weiterhin regelt sie sowohl Studienziele/-ablauf, den zu verleihenden aka-

demischen Grad und beinhaltet auch wichtige Auskünfte zur Regelstudienzeit, Regelungen zu 

Versäumnis, Rücktritt und Täuschung sowie andere notwendige Informationen. Der Studi-

enverlaufsplan bietet Ihnen einen Gesamtüberblick über alle zu absolvierenden Module des 

Studiengangs. Anhand dieses Plans können Sie Ihre Stundenpläne für jedes Semester gestal-

ten. Halten Sie sich an den Studienverlaufsplan, wird sichergestellt, dass Sie das Studium in 

der Regelstudienzeit (vier Semester) studieren können und Sie vermeiden weiterhin mögliche 

Überschneidungen von Prüfungen jeglicher Art. 

4. Schaubilder zu den wichtigsten Infos/Strukturen rund um das Studium 

Hier können Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Organisationsstrukturen, Bera-

tungsstellen, Vernetzungsangeboten etc. rund um das Studium verschaffen. 

5. Unverbindliche Stundenplanempfehlung 

Abschließend finden Sie auch einen unverbindlich empfohlenen Stundenplan, der die Vorga-

ben des Studienverlaufsplans berücksichtigt. Hier sind alle für das erste Semester angedachten 

Lehrveranstaltungen, die Dozierenden, Räume und Zeiten vermerkt. Damit Sie Ihr Studium 

unproblematisch durchlaufen können, wäre es sehr ratsam, sich an den Studienverlaufsplan, 

der dieser Empfehlung zugrunde liegt, zu halten. 

 



  

Angelegenheiten des Prüfungsausschusses, Prüfungsamtes 

und Studiengangsmanagements – Ein Überblick 
 

Angelegenheiten des Prüfungsausschusses (PA) 

1. Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen 

Der Prüfungsausschuss entscheidet über Ausnahmegenehmigungen bei Prüfungsangelegen-

heiten. Hierzu ist ein formloser Antrag (E-Mail) beim Prüfungsausschuss zu stellen. 

2. Entscheidung über Nachteilsausgleiche 

Der Prüfungsausschuss entscheidet über die Anerkennung von Nachteilsausgleichen und be-

stimmt die konkrete Art des Ausgleiches. 

Der oder die Studierende muss den Nachweis einer Behinderung oder chronischen Erkran-

kung erbringen, die sich bei der Ablegung einer Prüfung nachteilig auswirkt. Nachzuweisen 

ist ebenfalls in welcher Weise sich Behinderung oder chronische Erkrankung nachteilig aus-

wirken und wie eine ausgleichende Maßnahme Abhilfe schaffen kann. Es ist grundsätzlich 

Aufgabe des Prüfungsausschusses über den Antrag auf Nachteilsausgleich zu entscheiden. 

Durch die Mitwirkungspflicht des Prüflings muss dieser ein sog. Dauerleiden glaubhaft ma-

chen und entsprechende Nachweise und Beweise beibringen. Bei Zweifeln und Unstimmig-

keiten hat der Prüfungsausschuss das Recht nachzufragen, wie sich die Behinderung oder 

Krankheit auswirkt, um in die Lage versetzt zu werden über den jeweiligen Einzelfall zu be-

stimmen. Der Prüfungsausschuss ist ebenfalls berechtigt, bei aufkommenden Zweifeln „nach-

zuhaken“ und ggf. eine Erweiterung des eingereichten Nachweises zu verlangen. Er muss da-

bei in die Lage versetzt werden, vollumfänglich über den Antrag auf Nachteilsausgleich ent-

scheiden zu können. Werden in ärztlichen Gutachten bestimmte Nachteilsausgleiche vorge-

schlagen ist der Prüfungsausschuss nicht an diese Vorschläge gebunden, da ärztliche Gutach-

ten keine feststellenden Verwaltungsakte sind. Die Angaben im Attest können jedoch als 

Richtwert genommen werden. 

Grundsätzlich ist es empfehlenswert eine ärztliche Stellungnahme mit dem Antrag auf Aner-

kennung von Nachteilsausgleichen mit einzureichen. 

Nachteilsausgleiche sind in schriftlicher Form beim Prüfungswesen einzureichen und werden 

dann an den PA weitergeleitet. 

  



 

 

3. Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen (der PA verantwortet/koordiniert 

das Verfahren, fungiert jedoch nicht als Ansprechpartner der Studierenden in diesem 

Fall!) 

Achtung: Auch wenn der Prüfungsausschuss über die Anerkennung von Studien- und Prü-

fungsleistungen zu entscheiden hat bzw. die Entscheidungsprozess koordiniert, ist Ihr An-

sprechpartner das Prüfungswesen, das diesen Prozess administriert und Sie am Ende auch 

über die Entscheidung informiert. 

Schicken Sie also keine Unterlagen an den Prüfungsausschuss selbst, sondern ausschließlich 

an das Prüfungsamt (https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psycholo-

gie_startseite). 

Hier finden Sie ein Formular zum Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen und ent-

sprechende Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Die Bearbeitungszeit durch den Prü-

fungsausschuss beträgt neun Wochen nach Eingang Ihres Antrags. Bitte sehen Sie von Nach-

fragen zum Bearbeitungsstatus Ihres Antrags ab. Die Benachrichtigung über den Ausgang Ih-

res Antrags erhalten Sie ebenfalls vom Prüfungsamt. 

Der PA entscheidet im Bewerbungsverfahren über das Vorliegen der Zulassungsvorausset-

zungen. 

4. Änderungen der Prüfungsordnung und des Modulhandbuchs 

Der Prüfungsausschuss ist in Abstimmung mit dem Studiengangsmanagement und dem Jus-

tiziariat für Anpassungen der Prüfungsordnung und des Modulhandbuchs verantwortlich. 

 

 

Angelegenheiten des Prüfungsamtes/Prüfungswesens (PW) 

1. Prüfungsanmeldung und Prüfungsabmeldung 

Zunächst gilt: Sie melden sich selbstständig via HISinOne zu Prüfungen an oder auch wieder 

ab. 

Sie können das Prüfungsamt jedoch bei Schwierigkeiten / Problemen bei der Prüfungsanmel-

dung und Prüfungsabmeldung kontaktieren. Bitte achten Sie darauf, dass Sie dies innerhalb 

der geltenden An- und Abmeldezeiträume tun und nicht erst nach deren Ablauf (z.B. müssen 

Sie sich spätestens eine Woche vor der Prüfung von dieser im Bedarfsfall abmelden). 

 

Abmeldung von einer Prüfung nach Ablauf der Anmeldefrist durch Einreichung eines Attes-

tes: Detailliertere Informationen finden Sie hier unter „Erläuterungen zur Einreichung von 

Attesten“: https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite 

Das PW veranlasst die Buchung von Räumen für Prüfungen beim Gebäudemanagement. 

 

https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite


  

2. Veröffentlichung der Einzeltermine bei mündlichen Prüfungen 

Termine der mündlichen Modulprüfungen werden auf der Seite des Prüfungswesens veröf-

fentlicht (Link: https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_start-

seite). 

3. Administration bei der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Anträge auf Anerkennung von Prüfungs- und Studienleistungen sind grundsätzlich aus-

schließlich über das Prüfungsamt zu stellen. 

Siehe: https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite 

Hier finden Sie ein Formular zum Antrag auf Anerkennung von Prüfungsleistungen und ent-

sprechende Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Das ausgefüllte Formular ist mit den ent-

sprechenden Nachweisen an das Prüfungsamt zu schicken. Die Bearbeitungszeit durch den 

Prüfungsausschuss beträgt bis zu neun Wochen nach Eingang ihres Antrags. Bitte sehen Sie 

von Nachfragen zum Bearbeitungsstatus Ihres Antrags ab. Die Benachrichtigung über den 

Ausgang Ihres Antrags erhalten Sie ebenfalls vom Prüfungsamt. 

Wenn Sie sich erfolgreich (in ein höheres Fachsemester) eingeschrieben und Leistungen über 

das beschriebene Verfahren anerkannt bekommen haben, kontaktieren Sie anschließend das 

Prüfungsamt, damit zeitnah eine Eintragung der ECTS im HISinOne erfolgen kann. 

4. Unstimmigkeiten bei verbuchten Prüfungsleistungen/Widerspruchsverfahren 

Sollte es Unstimmigkeiten zwischen Ihren erbrachten Leistungen und dem Transcript of Re-

cords (ToR) bzw. den Angaben im HISinOne geben, können Sie das Prüfungsamt kontaktie-

ren. 

Wenn Sie aus triftigen Gründen mit einer Bewertung einer Prüfung nicht einverstanden sind, 

muss innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses ein Wider-

spruch schriftlich (per Mail reicht nicht aus!) beim Prüfungsamt eingehen. Dann wird dieser 

an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Nach dessen Beschluss erfolgt eine Rückmeldung an 

den Studierenden durch das Prüfungswesen. 

5. Anmeldung und Abgabe der Masterarbeit 

Hier finden Sie ein Formular zur Anmeldung Ihrer Masterarbeit: 

https://lehre.moodle.uni-due.de/pluginfile.php/294259/mod_resource/content/2/an-

trag_masterarbeit_m.sc._psychologie.pdf 

Dieses müssen Sie ausfüllen und an die/den Professor/in weiterleiten, die/der Ihre Arbeit be-

treut. Diese/r reicht den Antrag dann beim Prüfungsamt (nicht beim Prüfungsausschuss!) ein, 

worauf Ihre Anmeldung vom PW im HISinOne eintragen wird, und die Bearbeitungszeit be-

ginnt. Eine Einreichung in digitaler Form per E-Mail ist ausreichend. 

Die Abgabe ist persönlich beim Prüfungsamt (Frontoffice) möglich oder über den Fristbrief-

kasten: https://www.wiwi.uni-due.de/studium/wissenswertes/fristenbriefkasten/ 

https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://www.uni-due.de/verwaltung/pruefungswesen/e_psychologie_startseite
https://lehre.moodle.uni-due.de/pluginfile.php/294259/mod_resource/content/2/antrag_masterarbeit_m.sc._psychologie.pdf
https://lehre.moodle.uni-due.de/pluginfile.php/294259/mod_resource/content/2/antrag_masterarbeit_m.sc._psychologie.pdf
https://www.wiwi.uni-due.de/studium/wissenswertes/fristenbriefkasten/


 

 

Zusammen mit den drei gebundenen Versionen (keine Ringbindung) ist mindestens eine di-

gitale Version einzureichen. Die Masterarbeit selbst sollte außerdem als PDF-Datei an das 

Prüfungsamt per E-Mail versandt werden. 

Grundsätzlich ist nach erfolgter Terminabsprache eine Einsicht der Gutachten zur Masterar-

beit beim Prüfungsamt möglich. 

 

 

Angelegenheiten des Studiengangsmanagements (SGM) 

1. Fachberatung Psychologie 

Das SGM bietet im Bedarfsfall eine Beratung zu allen Fragen und Themen rund um das Stu-

dium Psychologie an, wie z.B. zum Aufbau des Studiums, zu beruflichen Möglichkeiten oder 

zu Besonderheiten des Studiums an der UDE. 

Wenn Sie im ersten Studienjahr weniger als 40 ECTS erworben haben, ist eine fachbezogene 

Studienberatung (Studiengangsmanagement Master) angezeigt. Hier sollen die Hintergründe 

besprochen und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 

Auch wenn Sie z.B. einen Auslandsaufenthalt planen und daher Ihren Studienverlauf umpla-

nen müssen, können Sie eine Beratung in Anspruch nehmen. 

2. Lehr- und Prüfungskoordination 

Das SGM koordiniert die Lehre bzw. Lehrveranstaltungen (inkl. das LSF-Belegverfahren) und 

koordiniert die Festsetzung der Prüfungstermine (das SGM achtet hierbei auf Überschnei-

dungsfreiheit; die Termine selbst werden von den prüfenden Personen und nicht vom SGM 

festgesetzt!). 

Das SGM ist beratendes Mitglied des Prüfungsausschusses und maßgeblich an der Anpassung 

der Prüfungsordnung und des Modulhandbuchs beteiligt. 

3. Qualitätsmanagement/Beschwerdemanagement 

Das SGM ist ein zentraler Akteur beim Qualitätsmanagement der Lehre. Es führt jährlich 

Qualitätsgespräche zusammen mit dem Studiendekanat (und ggf. der Institutsleitung) Quali-

tätsgespräche mit dem Prorektorat für Studium und Lehre durch und hält Qualitätskonferen-

zen mit den Studierenden, Lehrenden und Modulbeauftragten ab. Bei den Qualitätskonferen-

zen ist die studentische Beteiligung sehr wichtig. Hier können Sie ganz konkret auf Probleme 

hinweisen und Veränderungen in Studium/Lehre/Prüfungen hinwirken. 

Grundsätzlich ist das SGM auch Ihr Ansprechpartner bei Problemen im Studium bzw. in der 

Lehre, die Sie ggf. nicht im Austausch mit der lehrenden/prüfenden Person selbst klären kön-

nen. 

 

 



  

Hier einfügen: 

 

Modulhandbuch 

 

Prüfungsordnung 



 

 



  

 



 

 

  



  

   



 

 

 



  

 


